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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (932 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Sparkassen

gesetz geändert wird 

Die vorgesehenen Änderungen des Sparkassen
gesetzes sollen die Haftkapitalbasis von Sparkassen 
stärken und verbesserte' organisationsrechtliche 
Grundlagen bieten. 

Die gleichzeitig vorgeschlagene Novellierung 
des Kreditwesengesetzes (in 934 der Beilagen) soll 
unter anderem die Möglichkeit schaffen, daß Spar
kassen in zu diesem Zweck gegründete Aktienge
sellschaften eingebracht werden können. 

Diese geänderte Rechtslage erfordert die Anpas~ 
sung verschiedener Bestimmungen des Sparkassen
gesetzes, wobei zugleich die unveränderte sektorale 
Zugehörigkeit auch im Falle der Einbringung 
dadurch sicherzustellen ist, daß Teilbereiche des 
Sparkassengesetzes auch für Sparkassen Aktienge
sellschaften anzuwenden sind. 

Sparkassen können derzeit Eigenkapital nur über 
den versteuerten Gewinn bilden, wenn man von der 
unter bestimmten V oraussetzungen möglich~n 
Anrechnung von nachrangigem Kapital auf das 
haftende Eigenkapital absieht. Dies stellt einen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Banken 
dar. Zur Beseitigung dieses Nachteils ist es erfor
derlich, daß die Sparkassen unter Wahrung ihrer 
Rechtsnatur durch Hereinnahme von Partizipa
tionskapital und Ergänzungskapital ihre Haftkapi
talbasis erweitern können. 

Ein weiteres Ziel dieser Novelle ist die Schaffung 
eines geschäftsführenden Kollegialorgans beim 
Sparkassen -Prüfungsverband. ' 

Neben der Lösung dieser Hauptproblerne ist es 
im Interesse der Einheit der Rechtsordnung zweck
mäßig, einzelne Bestimmungen des Sparkassenge
setzes an das Gesellschaftsrecht (Aktiengesetz, 
Genossenschaftsrecht) und an das Kreditwesenge-

Dipl.-Vw. Tieber 

Berichterstatter 

setz anzupassen. Dabei handelt es sich insbeson
dere um den Zeitpunkt der Erlangung der Rechts
fähigkeit von Sparkassen und des Verlustes der 
Rechtspersönlichkeit einer übertragenden Spar
kasse im Falle der Verschmelzung, die Einberufung 
des Sparkassenrats auch durch bestimmte Antrag
steller, die Erteilung der Gesamtprokura sowie die 
Voraussetzungen für die Erteilung des uneinge
schränkten' Prüfungsvermerkes. 

Die übrigen Änderungen dienen der Klarstellung 
und/oder erweisen sich auf Grund der Erfahrun
gen in der Vollziehung des Sparkassengesetzes als 
zweckmäßig. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seinen Sitzungen 
am 15. April sowie am 27. Mai 1986 in Verhand
hmg genommen. In der Debatte ergriffen außer 
dem Berichterstatter aie Abgeordneten Dr. Tau s, 
G r a b her - M e y e t, Dipl.-Ing. Dr. Z i tt -

m a y r, Dr. Ve s eis k y, Dipl.-Vw. Dr. S t i x, 
Dr.F e urs te i n, Dipl.-Kfm. Dr. S te i d 1, Dipl.
Kfrn. Dr. K e i m e 1 und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Kurt M ü h 1 b ach e r sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. Dr. Vra
nitzky das Wort. 

Zur Verhandlung standen auch zwei, gemein_ 
same Abänderungsanträge' der Abgeordneten Kurt 
M ü h 1 ba c her, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y rund 
Dipl.-Vw. Dr. S t i x betreffend Art; I Z 25 § 22 
Abs. 1 zweiter Satz sowie Art. I Z 34 § 39 Abs. 3. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung der erwähnten Abänderungsanträge 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz-
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen G e set z - ./.' 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1986 05 27 

Kurt Mühlbacher 

Obmann 
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2 981 der Beilagen 

'1. 

Bundesgesetz vom xx. xx. xxxx, mit 
dem das Sparkassengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz, BGB!. Nr. 64/1979, über die 
Ordnung des Sparkassenwesens wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 lautet: 

,,(1) Sparkassen sind von Gemeinden oder von 
Sparkassenvereinen gegründete juristische Perso
nen des privaten Rechts. Sie sind nach Maßgabe 
der ihnen vom Bundesminister für Finanzen erteil
ten Konzession Banken nach dem Kreditwesenge
setz, BGB!. Nr. 63/1979. Sparkassen sind Kauf
leute im Sinne des Handelsgesetzbuchs und sind in 
das Handelsregister, Abteilung A, einzutragen. 

(2) Gemeinderr, Sparkassenvereine sowie son
stige juristische und natürliche Personen sind 
grundsätzlich von einer Beteiligung am Vermögen 
oder Gewinn einer Sparkasse ausgeschlossen. Sie 
können am Gewinn oder Verlust nur über das Par
tizipationskapital (§ 12 Abs.6 KWG) und Ergän
zungskapital (§ 12 Abs. 7 KWG) und am Vermö
gen nur über das Partizipationskapital teilnehmen. 

(3) Sparkassen Aktiengesellschaften sind Banken, 
die durch Einbringung des gesamten Unterneh
mens oder des bankgeschäftlichen Teilbetriebs 
einer Sparkasse entstanden sind (§ 8 a KWG). Für 
sie gelten die §§ 21, 23, 24 (einschließlich der 
Anlage zu § 24 - Prüfungsordnung für Sparkas
sen), 28 und 29 sinngemäß." 

2. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Gemeindesparkassen sind die von Gemein
den im eigenen Wirkungsbereich unter deren Haf
tung gegründeten Sparkassen. Die Gemeinde (Haf
tungsgemeinde) haftet für alle Verbindlichkeiten 
der Sparkasse als Ausfallsbürge im Falle der Zah
lungsunfähigkeit gemäß § 1356 ABGB; mehrere 
Haftungsgemeinden einer Sparkasse haften zur 
ungeteilten Hand. Bei Zahlungsunfähigkeit einer 
Sparkassen Aktiengesellschaft haftet die Gemeinde 
(Haftungsgemeinde) der Sparkasse, die ihr gesam- . 

tes Unternehmen oder ihren bankgeschäftlichen 
Teilbetrieb in diese Sparkassen Aktiengesellschaft 
eingebracht hat, in gleicher Weise (§ 8 a KWG)." 

3. § 9 Abs. 2 Z 7 erhält die Bezeichnung Z 8. 

4. § 9 Abs. 2 Z 7 lautet: 
,,7. die Zustimmung zu einem Beschluß des Vor

stands über die Einbringung des gesamten 
Unternehmens oder des bankgeschäftlichen 
Teilbetriebs gemäß '§ 8 a KWG in eine Spar
kassen Aktiengesellschaft;". 

5. § 10 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Vereinsversammlung ist bei der konsti
tuierenden Sitzung vom Vorsitzenden, der von den 
Gründungsmitgliedeni aus ihrer Mitte zu wählen 
ist, sonst vom Vereinsvorsteher (Stellvertreter) min
destens zwei Wochen vor dem angegebenen Tag 
unter Angabe des Orts, der Zeit, des Zwecks und 
der Tagesordnung schriftlich einzuberufen; etwa 
vorliegende Wahlvorschläge sind bekanntzugeben. 
Wird auf Verlangen nicht binnen vier Wochen eine. 
außerordentlich'e Sitzung abgehalten, so können 
die Antragsteller diese selbst einberufen."-

6. § 10 Abs. 5 letzter Satz lautet: 
"Zu'einem gültigen Beschluß gemäß § 9 Abs. 2 Z 1, 
4, 6, 7 und 8 ist die Zweidrittelmehrheit der abge
gebenen Stimmen erforderlich." 

7. § 13 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Satzung und jede Änderung bedürfen 
der Bewilligung des Bundesministers für Finanzen. 
Diese ist zu erteilen, sofern die Satzung oder deren 
Änderung diesem Bundesgesetz sowie anderen 
bundesgesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem 
Kreditwesengesetz, nicht widersprechen. Der 
Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 
ist die Bewilligung der Satzung anzuschließen. Vor 
der Eintragung in das Handelsregister besteht die 
Sparkasse nicht. Wird vorher im Namen der Spar
kasse gehandelt, so haften die Handelnden persön
lich als Gesamtschuldner." 

8. § 14 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Für die Tätigkeit der nicht auf Gtund eines 
Dienstverhältnisses beschäftigten Mitglieder der 
Organe ist ausschließlich der Ersatz von Auslagen 
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981 der Beilagen 3 

und die Bezahlung von Sitzungsgeldern zulässig. 
Die Höhe des Sitzungsgelds darf einen den Aufga
ben der Organmitglieder und dem Geschäftsum
fang der Sparkasse angemessenen Betrag nicht 
übersteigen. 

(3) Der Sparkassenrat und seine Ausschüsse dür
fen höchstens zu einem Drittel aus Mitgliedern der 
Gemeindevertretung der Haftungsgemeinde( n) 

. oder der Gemeinde am Sitz der Sparkasse beste
hen; auf dieses Drittel sind vom Betriebsrat entsen
dete Mitglieder; die zugleich Mitglieder der 
Gemeindevertretung sind, nicht anzurechnen." 

9. § 15 lautet: 

,,(1) Einem Organ einer Sparkasse dürfen nur 
eigenberechtigte österreichische Staatsbürger ange
hören. Ausgeschlossen sind: 

1. Arbeitnehmer der Sparkasse, ausgenommen 
Mitglieder des Vorstands und die vom Zen
tralbetriebsrat (Betriebsrat) entsendeten Mit
glieder des Sparkassenrats ; 

2. Personen, die nach § 13 Abs. 1 bis, 6 der 
Gewerbeordnung 1973 von der Ausübung 
eines Gewerbes ausgeschlossen sind; 

3. Personen, die in einem dauernden Auftrags
verhältnis zur Sparkasse stehen. 

(2) Die Satzung kann weitere Ausschließungs.: 
gründe vorsehen." 

10. § 16 Abs. 2 erster Satz lautet: 
"Die Mitgli~der des Vorstands müssen bei der 
Sparkasse hauptberuflich tätig sein." 

11. § 16 Abs. 5 und 6 lauten: 

',,( 5) Der Vorstand hat eine Geschäftsordnung 
einschließlich einer Geschäftsverteilung zu erstel
len, die dem Sparkassenrat zur Beschlußfassung 
vorzulegen ist. 

(6) . Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller 
Arbeitnehmer der Sparkasse. Er kann mit Zustim
mung des Sparkassenrats Gesamtprokura erteilen." 

12. § 16 Abs. 8 erhält die Bezeichnung Abs. 9. 

13. § 16 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Der Vorstand hat dem Sparkassenrat regel
mäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang 

. der Geschäfte und die Lage der Sparkasse' sowie 
dem Vorsitzenden des Sparkassenrats bei wichti
gemAnlaß unverzüglich einen schriftlichen Bericht 
zu erstatten. Diese Berichte sind gleichzeitig dem 
Staatskommissär (Stellvertreter) zu übermitteln." 

14. § 17 Abs. 2 Z 3 und 4 lauten: 
,,3. der Abschluß und die Änderung von Anstel

lungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern; der 
Sparkassenrat hat dafür zu sorgen, daß die 
Gesamtbezüge der V orstandsmitgliederin 
einem angemessenen Verhältnis zu den Auf
gaben des einzelnen Vorstandsmitglieds und 
zur Lage der Sparkasse steheIl. Dies gilt sinn-

gemäß für Ruhegehälter, Hinterbliebenenbe
züge und Leistungen verwandter Art; 

4. die Beschlußfassung über die Geschäftsord
nung für den Sparkassenrat (Ausschuß) und 
über die Geschäftsordnung für den Vorstand 
einschließlich einer Geschäftsverteilung (§ 16 
Abs.5);". 

15. § 17 Abs. 2 Z 8 lautet: 
,,8. bei Vereinssparkassen die Vorlage des festge

stellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Geschäftsberichts und des Berichts über die 
Bildung von Rücklagen gemäß§ 22 Abs. 2 an 
die Vereinsversammlung;" . 

16: § 17 Abs. 3 bis 9 erhalten'die Bezeichnung 4 
bis 10. 

17. § 17 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Beschlüsse des Vorstands über die Ein
bringung des gesamten Unternehmens oder des 
bankgeschäftlichen Teilbetriebs gemäß § 8 a KWG 
in eine Sparkassen Aktiengesellschaft. sowie die 
Hereinnahme von Partizipationskapital (§ 12 
Abs.6 KWG) und Ergänzungskapital (§ 12 Abs. 7 
. KWG) bedürfen der Zustimmung des Sparkassen
rats." 

18. § 17 Abs. 5 lautet: 

,;(5) Die Beschlüsse gemäß Abs.2 Z 11 und 
Abs. 3 über die Einbringung des gesamten Unter
nehmensoder des bankgeschäftlichen Teilbetriebs 
in eine Sparkassen Aktiengesellschaft (§ 8 a KWG) 
bedürfen bei Gemeindesparkassen der Zustimmung 
der Haftungsgemeinden,bei Vereinssparkassen der 
Zustimmung der Vereinsversammlungen." 

19. Im § 17 Abs. 8 wird der Ausdruck "Gemein
devertretung" durch "Gemeinderat" ersetzt. 

20. § 17 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Die Mitglieder des Sparkassenrats können 
ihre Aufgaben nicht durch andere ausüben lassen. 
Die Satzung kalln aber zulassen, daß ein Sparkas
senratsmitglied ein anderes schriftlich mit seiner 
Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betraut; ein 
so vertretenes Mitglied ist bei der Feststellung der 
Beschlußfähigkeit einer Sitzung nicht mitzuzählen. 
Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht über
tragen werden." 

21. § 18 Abs. 2 bis 5lilUten: 

,,(2) Die Mitgliedschaft im Sparkassenrat erlischt 
durch Tod, durch Rücktritt, bei Wegfall einer per
sönlichen Voraussetzung gemäß § 15 oder durch 
Ablauf der Funktionsdauer der gewählten Mitglie~ 
der. Bei Gemeindesparkassen endet die Funktions
dauer der gewählten Mitglieder mit Ablauf jener 
Sitzung des Sparkassenrats, in der über die Feststel
lung des geprüften Jahresabschlusses für das auf die 
Wahl folgende vierte Geschäftsjahr beschlossen 
wird und bei Vereinssparkassen mit Ablauf jener 
Sitzung der Vereinsversammlung, in welcher der 
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4 981 der Beilagen 

Bericht über den vom Sparkassenrat festgestellten 
Jahresabschluß für das auf die Wahl folgende vierte 
Geschäftsjahr entgegengenommen wird; Wieder
wahl ist zulässig. Scheidet ein gewähltes Mitglied 
des Sparkassenrats vor Ablauf der Funktionsdauer 
aus, so ist eine Neuwahl für die restliche Funktions
dauer vorzunehmen. 

(3) Der Sparkassenrat hat mindestens vierteljähr
lich zusammenzutreten. Die Sitzungen sind vom 
Vorsitzenden schriftlich mindestens eine Woche 
vorher unter Angabe des Orts, der Zeit und der 
Tagesordnung einzuberufen. Die Sitzung muß bin
nen drei Wochen nach der Einberufung siattfinden. 
Eine Sitzung' ist unverzüglich einzuberufen, wenn 
dies unter Angabe von Gründen der' Bundesmini
ster für Finanzen, der Landeshauptmann, der V or
stand oder mindestens ein Drittel der Mitglieder 
des Sparkassenrats schriftlich verlangt. Wird die
sem Verlangen nicht entsprochen, so können die 
Antragsteller selbst den Sparkassenrat einberufen. 

(4) Der' Sparkassenrat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Für einen gültigen Beschluß ist die einfache Mehr
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich; 
Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen
den den Ausschlag. Ein gültiger Beschluß gemäß 
§ 17 Abs. 2 Z 1 und 11 bedarf überdies der Anwe
senheit von zwei Drittel der Mitglieder des Spar
kassenrats und der Zweidrittelmehrheit der abgege
benen Stimmen. Dies gilt auch für die Zustimmung 
zu einem Beschluß gemäß § 17 Abs. 3 über die Ein
bringung des gesamten Unternehmens oder des 
bankgeschäftlichen Teilbetriebs in. eine Sparkassen 
Aktiengesellschaft (§ 8 a KWG). Die Erfordernisse 
einer Niederschrift gemäß § 16 Abs. 9 gelten sinn
gemäß. 

(5) Der Sparkassenrat kann zur Vorbereitung 
von Verhandlungen und Beschlüssen sowie für die 
Beschlußfassung in Vorstandsangelegenheiten 
gemäß § 17 Abs. 2 Z 3 aus seiner Mitte Ausschüsse' 
einsetzen. Der Sparkassenrat kann auch Ausschüsse 
für Angelegenheiten, die nach § 17 Abs.4 der 
Zustimmung des Sparkassenrats vorbehalten sind, 
insbeso~dere Kreditausschüsse für Kreditgeschäfte 
nach § 13 Abs. 3 bilden. Ein vom Betriebsrat ent
sendetes Mitglied hat Anspruch auf Sitz und 
Stimme, soweit es sich nicht um eine Angelegenheit 
gemäß §17 Abs. 2 Z 3 handelt; anläßlich der Ent
sendung kann ein Ersatzmitglied bestellt werden. 
Auf die vom Sparkassenrat eingesetzten Ausschüsse 
sind die Bestimmungen des § 14 Abs. 3 sinngemäß 
anzuwenden." . 

'22. In der Überschrift zu § 21 ist der Ausdruck 
"Kreditunternehmungen" durch "Banken" zu 
ersetzen. 

23. Im § 21 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 13 
KWG" durch ,,§ 14 KWG" ersetzt. 

24. § 21 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Die Sparkasse darf bei anderen als den im 
Abs. 1 genannten Banken Guthaben in inländischer 
Währung bis insgesamt 3 vom Hundert, mit Bewil
ligung des Bundesministers für Finanzen bis zu 4 
vom Hundert der Spareinlagen und sonstigen 
Schilling-Einlagen (§ 14 Abs. 11 KWG) halten. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn einer solchen Ver
anlagung allgemeine kreditwirtschaftliche Erfor
dernisse nicht entgegenstehen. 

(3) Sparkassen mit einer Bilanzsumme von über, 
30 Milliarden Schilling düfen bei anderen als den 
im Abs. 1 genannten Banken Guthaben in unbe
schränkter Höhe halten." 

25. § 22 lautet: 

,,(1) Die Sparkasse hat für jedes abgelaufene 
Geschäftsjahr einen Jahresabschluß (Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung) zu erstellen. Der 
sich nach Bildung der Haftrücklage (§ 12 Abs. 10 
KWG) ergebende Gewinn zuzüglich eines Gewinn
vortrages, abzüglich eines Verlustvortrages, ist 
nach Zuweisung der Gewinnanteile für Partizipa
tionskapital (§ 12 Abs.6 KWG) und Ergänzungs
kapital (§ 12 Abs. 7 KWG) der Sicherheitsrücklage, 
den nach den einkommensteuerlichen Bestimmun
gen zulässigen Rücklagen sowie den Rücklagen für 
besondere betriebliche Verwendungszwecke der 
Sparkasse (Sonderrücklagen) zuzuführen oder ist 
auf neue Rechnung vorzutragen. Das Grundungs
kapital der Sparkasse und die Rücklagen -gemäß 
§ 13 Rekonstruktionsgesetz, BGBI. Nr.183/1955, 
sind der Sicherheitsrucklage gleichgestellt. 

(2) Neben den Rücklagen gemäß Abs. 1 kann 
auch eine Rücklage für Zwecke der Allgemeinheit 
(Widmungsrücklage) gebildet werden. Die der 
Widmungsrucklage zugeführten Beträge dürfen, 
wenn das Haftkapital der Sparkasse dem Min
desterfordernis des § 12 Abs. 2 KWG entspricht, 5 

, vom Hundert des Gewinns nicht übersteigen. Die
ser Hundertsatz erhöht sich um das Doppelte der 
Prozentpunkte, um die das Haftkapital über der 
Grenze des § 12 Abs. 2 KWG liegt; er darf 30 vom 
Hundert des Gewinns nicht übersteigen. 

(3) Für Sparkassen, die ihr gesamtes Unterneh
men oder den bankgeschäftlichen Teilbetrieb 
gemäß § 8 a KWG in eine Sparkassen Aktiengesell
schaft eingebracht haben, bilden das Haftkapital 
der Sp~rkassen Aktiengesellschaft und der an die 
Sparkasse ausgeschüttete Gewinn die Grundlage 
für die Berechnung der Widmungsrucklage. 

(4) Die Beschlüsse über die Verwendung der 
Widmungsrucklage bedürfen der Bewilligung des 
Landeshauptmanns. " 

26. § 23 Abs. 4 entfällt. 

, 27. § 24 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der nach diesem Bundesgesetz zu errich
tende Sparkassen-Prüfungsverband (Prüfungsver-
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981 der Beilagen 5 

band) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
. mit dem Sitz in Wien. Dem Prüfungsverband gehö

ren alle Sparkassen und Sparkassen Aktiengesell
schaften als seine ausschließlichen Mitglieder an; er 
hat den alleinigen Zweck, eine Prüfungsstelle (§ 1 
der Anlage zu § 24 - Prüfungsordnung) zur Vor
nahme der gesetzlichen Prüfungen nach Abs. 2 und 
jener Prüfungen der Sparkassen zu unterhalten, mit 
deren Durchführung er nach anderen bundesge
setzlichen Bestimmungen betraut ist. Die Prüfungs
stelle hat darüber hinaus in Verbindung mit der 
vom Fachverband der Sparkassen gemäß § 31 
KWG bis 31. Dezember 1988 zu schaffenden Ein
lagensicherungseinrichtung Aufgaben im Rahmen 
eines Früherkennungssystems der Sparkassen wahr
zunehmen." 

28. § 24 Abs. 6 bis 16 lauten: 

,,(6) Die Organe des Prüfungsverbands sind der 
Vorstand, der Verwaltungsrat und die Hauptver
sammlung. 

(7) Der Vorstand hat unter eigener Verantwor
tung die Geschäfte des Prüfungsverbands zu führen 
und die Prüfungsstelle zu leiten. Der Vorstand 
besteht aus zwei Mitgliedern, die vom Verwal
tungsrat für einen Zeitraum von fünf Jahren zu 
bestellen sind; wiederholte Bestellungen sind zuläs
sig. Die Mitglieder des Vorstands müssen hauptbe
ruflich beim Prüfungsverband tätig sein und die 
Erfordernisse des § 2 Abs. 2 der Prüfungsordnung 
erfüllen. . 

(8) Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere: 
1. die Bestellung .und Abberufung von V or

standsmitgliedern, die der Bewilligung des 
Bundesministers für Finanzen bedürfen. Eine 
Abberufung ist unverzüglich vorzunehmen, 
wenn die Anstellungserfordernisse des § 2 
Abs. 2 der Prüfungsordnung nicht mehr gege
ben sind. Erfolgt die Abberufung nicht inner
halb von drei Monaten nach Wegfall der 
Anstellungserfordernisse, so hat der Bundes
minister für Fiq.anzen die Abberufung vorzu
nehmen; 

2. die Beschl~ßfassung über die Geschäftsord
nung einschließlich der Geschäftsverteilung 
des Vorstands; derartige Beschlüsse bedürfen 
der Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen. 

(9) Maßnahmen der Geschäftsführung können 
dem Verwaltungsrat nicht übertragen werden. Die 
Satzung kann jedoch vorsehen, daß bestimmte 
Arten von Geschäften nur mit Zustimmung des 
Verwaltungsrats durchgeführt werden dürfen. 

(10) Dem Verwaltungsrat g~hören höchstens elf 
auf die Dauer von drei Jahren von der Hauptver
sammlung gewählte Mitglieder an; Wiederwahl ist 
zulässig. 

(11) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Für einen gültigen Beschluß ist die einfache Mehr
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Für 
Beschlüsse gemäß Abs. 8 Z 1 ist eine Zweidrittel
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erfor
derlich. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmab
gabe. 

(12) Der Hauptversammlung obliegen'insbeson
dere: 

1. die Feststellung und die Änderung der Sat
zung des Prüfungsverbands, die der Bewilli

. gung des Bundesministers für Finanzen 
bedürfen; 

2. die Wahl des Vorsitzenden der Hauptver
sammlung und seiner. Stellvertreter; 

3. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats; 
4. die Festsetzung der Beiträge und der Gebüh

rensätze gemäß Abs. 5; 
5. die Beschlußfassung über den jährlichen Vor

anschlag, den Tätigkeitsbericht und den 
Rechnungsabschluß des Prüfungsverbands 

. sowie die Entlastung des Vorstands und des 
Verwaltungsrats. 

(13) Jede Sparkasse hat in der Hauptversamm
lung für je begonnene 100 Millionen Schilling 
Bilanzsumme (Abs. 4) eine Stimme. Die Mitglieder 
üben das Stimmrecht durch einen schriftlich bevoll
mächtigten Vertreter aus, der Organmitglied der 
ihn entsendenden Sparkasse sein muß. 

(14) Die ordnungsgemäß einberufene Hauptver-. 
sammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist und diese insge
samt mindestens über die Hälfte der gemäß Abs. 13 
ermittelten Stimmen verfügen. Ist dies nicht der 
Fall, so beginnt die Hauptversammlung erst eine 
Stunde nach dem in der Einberufung festgesetzten 
Zeitpunkt. Sie ist dann ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Mitglieder und Stimmen beschlußfähig, 
sofern in der Einberufung auf diesen Umstand hin
gewiesen· wurde. Die Hauptversammlung faßt ihre 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe- . 
nen gültigen Stimmen; Stimmenthaltung gilt nicht 
als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. Für Beschlüsse gemäß Abs. 12 
Z 1 und 2 ist eine Zweidrittelmehrheit der abgege
benen gültigen Stimmen erforderlich. 

(15) Der Prüfungsverband unterliegt der Auf
sicht des Bundesministers für Finanzen, dem auf 
Verlangen jederzeit alle Unterlagen vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen sind sowie in die Bücher 
und Schriften Einsicht zu gewähren ist. 

(16) Der Bundesminister für Finanzen hat beim 
Prüfungsverband einen Staatskommissär (Stellver
treter) zu bestellen, der zu allen Sitzungen des Ver
waltungsrats und der Hauptversammlung zeitge
recht schriftlich zu laden ist; § 29 ist sinngemäß 
anzuwenden." 

29. § 25 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 
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30. § 25 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Der Verschmelzungsvertrag ist schriftlich 
abzufassen. Erfolgt die Verschmelzung durch Neu
bildung einer Sparkasse, so sind bei einer Gemeiri
desparkasse der § 2 und bei einer Vereinssparkasse 
der § 3 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Der Vorstand jeder Sparkas~e hat die Ver
schmelzung zur Eintragung in das Handelsregister 
des Sitzes seiner Sparkasse anzumelden. Mit der 
Eintragung der Versch!11elzung in das Handelsregi
ster des Sitzes der übertragenden Sparkasse geht 
das Vermögen der übertragenden Sparkasse ein
schließlich der Schulden auf die übernehmende 
Sparkasse über und erlischt die übertrager:tde Spar
kasse. Bei Verschmelzung durch Neubildung dad 
die Verschmelzung erst eingetragen werden, wenn 
die neu gebildete Sparkasse eingetragen ist. Mit der 
Eintragung der neugebildeten Sparkasse geht das 
Vermögen der übertragenden, Sparkassen ein
schließlich der Schulden auf die neugebildete Spar
kasse über und erlöschen die übertragenden Spar
kassen. Für den Gläubigerschutz und die Wertan
sätze sind die §§ 227 und 228 Abs. 1 ,des Aktienge
setzes 1965, BGBI. Nr. 98, sinngemäß anzuwen
den." 

31. § 29 Abs. Ibis 3 lauten: 

,,(1) Der Landeshauptmann hat bei jeder Spar
kasse und Sparkassen Aktiengesellschaft einen 
Staatskommissär und bei Bedarf einen Stellvertreter 
zu bestellen. Diese dürfen nur für eine einzige 
Sparkasse (Sparkassen Aktiengesellschaft) tätig 
sein. Der Staatskommissät (Stellvertreter) kann 
vom Landeshauptmann jederzeit abberufen wer
den. 

(2) Der Staatskommissär (Stellvertreter) ist zu 
allen Sitzungen des Sparkassenrats (Xufsichtsrats) 
und seiner Ausschüss~ rechtzeitig schriftlich einzu
laden. Alle Niederschriften über diese Sitzungen 
sind dem Staatskommissär (Stellvertreter) unver
züglich zu übersenden., 

(3) Der Staatskommissär (Stellvertreter) hat\dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Landes
hauptmann mindestens einmal jährlich einen 
schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit und über 
von ihm wahrgenommene Beanstandungen zu 
übermitteln. Über einen vom ihm erhobenen Ein
spruch hat der Staatskommissär (Stellvertreter) 
dem' Bundesminister für Finanzen und dem Landes
hauptmann unverzüglich zu berichten." 

32. § 29 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Im übrigen ist der § 26 KWG anzuwenden." 

33. § 31 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach 
Abs. 1 tritt an die Stelle des im § 5 Abs. 3 des Ver
waltungsvollstreckungsgesetzes 1950, BGBI. 
Nr. 172, vorgesehenen Betrags der Betrag von 
150000 S." 

34. § 39 wird folgender Abs,. 3 angefügt: 

,,(3) Bei der Einbringung des gesamten Unter
nehmens oder des bankgeschäftlichen Teilbetriebs 
einer Sparkasse gemäß § 8 a, KWG ist auch der 
gesamte Geschäftsbetrieb eines bei dieser Sparkasse 
bestehenden Kreditvereins in die Sparkassen 
Aktiengesellschaft einzubringen und bleibt bei die
ser bestehen." 

Artikel II 

Die Anlage zu § 24 des Sparkassengesetzes (Prü
fungsordnung für Sparkassen) wird wie folgt geän
dert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Prüfungsstelle hat die ihr übertragenen 
Prüfungen (§ 24 Abs. 1 Sparkassengesetz) durchzu
führen. Sie kann, sich hiebei auf Antrag der Spar
kasse der Mitwirkung eines Wirtschaftsprüfers 
bedienen." 

2. § 1 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Prüfungsstelle ist in allen Prüfungsange
legenheiten vom Verwaltungsrat und von der 
Hauptversammlung des Prüfungsverbands unab
hängig; sie ist nur, dem Bundesminister für Finan
zen verantwortlich." 

3. § 2 lautet: 

,,( 1) Der Vorstand ist für die ordnungs- und 
fristgemäße Durchführung der Prüfungen und für 
die E'rstattung der Prüfungsberichte verantwortlich. 
Er ist der Vorgesetzte aller Arbeitnehmer der Prü
fungsstelle. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands müssen neben 
einer abgeschlossenen einschlägigen Hochschulbil
dung und der Fachprüfung für Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater gemäß Artikel I Abschnitt IV der 
Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung 1955, BGBI. 
Nr. 125, die erforderliche fachliche und persönliche 
Eignung haben. Auf die Vorstandsmitglieder sowie 
auf die Prüfer ist der § 15 Sparkassengesetz sinnge
mäß anzuwenden." 

4. § 3 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

5. § 7 lautet: 

,,(1) Der Bericht über die Prüfung des Jahresab
schlusses hat eine ausführliche Darstellung über 
den Umfang und das Ergebnis der Prüfung zu ent
halten. Dem Bericht sind insbesondere die Bilanz, 
die Verlust- und Gewinnrechnung sowie Erläute
rungen und Aufgliederungen zu den einzelnen 
Positionen des Jahresabschlusses anzuschließen. 
Die Prüfungsstelle hat über bei der geprüften Spar
kasse festgestellte Mängel zu berichten und Vor
schläge für deren Beseitigung und künftige Vermei
dung zu erstatten. Weiters ist auf Großveranlagun
gen (§ 13 KWG) sowie auf Ausleihungen mit 
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erhöhtem Ausfallsrisiko im Bericht besonders ein
. zugehen. 

(2) Der Bericht über eine unvermutete Prüfung 
(§ 5) oder Sonderprüfung (§ 6) hat sich nach dem 
Anlaß und Zweck der durchgeführten Prüfung zu 
·richten." 

6. § 9 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Der uneingeschränkte Prüfungsvermerk ist 
nur zu erteilen, wenn keine Einwendungen zu 
erheben sind. Er hat zu lauten: 

"Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der 
Bücher und Schriften der Sparkasse sowie der 
erteilten Aufklärungen und beigebrachten Nach
weise wird festgestellt, daß die Buchführung, der 
Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit 
er den Jahresabschluß erläutert,' den gesetzli
chen, satzungsmäßigen und sonstigen Vorschrif
ten entsprechen." 

(3) Sind Einwendungen zu erheben, ist der Prü
fungsvermerk einzuschränken oder zu versagen; im 
übrigen ist der § 140 Abs. 3 und 4 Aktiengesetz 
1965 sinngemäß anzuwenden. Wurde der Prü
fungsvermerk versagt, sind der Bundesminister für 
Finanzen und der Landeshauptmann unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen." 

7. Im § 10 wird der Ausdruck ,,§ 24 Abs.2" 
durch ,,§ 24 Abs. 2 Sparkassengesetz" .ersetzt. 

8. § 11 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 
"Der Sparkassenrat hat eine endgültige Stellung
nahme der Sparkasse zum Prüfungsbericht zu 
beschließen und diese spätestens drei Monate nach 

Einlangen des Prüfungsberichts dem Bundesmini
ster für Finanzen, dem Landeshauptmann, dem 
Staatskommissär und der Prüfungsstelle zu über
mitteln." 

Artikel III 

(Übergangsbestimmungen) 

Zu Art. I Z 28 (§ 24 Abs. 6 bis 12) und Art. II Z 3 
(§ 2 Abs. 2 der Prüfungsordnung) : 

Die dem § 24 Sparkassengesetz entsprechende 
Satzung des Sparkassen-Prüfungsverbands ist 
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes zu beschließen. 

Zu Art. I Z 28 (§ 24 Abs. 7 und 8) und Art. Ir Z 3 
(§ 2 Abs. 2 der Prüfungsordnung) : 

Wird der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Bundesgesetzes bestellte Leiter der Prüfungs~ 
stelle oder sein Stellvertreter Vorstandsmitglied 
gemäß § 24 Abs. 6 bis 8 Sparkassengesetz, so ist die 
Voraussetzung der Fachprüfung{ür Wirtschafts
prüfer und Steuerberater (§ 2 Abs. 2 der Prüfungs
ordnung) nicht erforderlich; dies gilt auch für Wie
derbesteIlungen. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1987 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
des Art. I, Z 7 (§ 13 Abs. 4) und Z 30 (§ 25 Abs. 4) 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz betraut. 
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